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Informationsvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Stadtbibliothek 079/20 

Geschäftszeichen: 

42/Ko-Me 

Beteiligte Ämter: 

 

Datum: 

26.06.2020 

 

  
l 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kulturausschuss Ö Kenntnisnahme 08.07.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Situation der Stadtbibliothek im Frühjahr 2020 und Jahresberichte 2018 und 2019 
(Jahresberichte in der Anlage) 

Antrag: 

Der Kulturausschuss nimmt die Situation der Stadtbibliothek im Frühjahr 2020 und die 
Jahresberichte 2018 und 2019 zur Kenntnis. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Stadtbibliothek 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Situation der Stadtbibliothek im Frühjahr 2020 und Jahresberichte 2018 und 2019 zur 
Kenntnisnahme 

Situation der Bibliothek im Frühjahr 2020 

Nachdem die Bibliothek aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
die Bibliothek am 17. März schließen musste, nutzten die Mitarbeiterinnen die Zeit, um 
gründlich aufzuräumen und viele der aufgeschobenen Arbeiten zu erledigen. 

Aus dem Team heraus entstand bald die Idee eines Medienlieferdienstes, der am 2. April in 
die Tat umgesetzt wurde. Knapp 4 Wochen später kam dann die gute Nachricht, dass die 
Bibliothek – mit Auflagen - wieder geöffnet werden kann. Gemäß den Richtlinien zu 
Abstands- und Hygieneregeln wurde am 28. April der Betrieb wiederaufgenommen – in den 
ersten Wochen mit erweiterten Sonderöffnungszeiten, seit dem 2. Juni wieder wie gewohnt. 

In der Schließungszeit versorgte die Bibliothek, neben dem mit 175 Lieferungen sehr gut 
angenommenen Lieferservice, ihre Nutzerinnen und Nutzer mit vielfältigen digitalen 
Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: 

Die Metropolbib wurde verstärkt nachgefragt. Hier ermöglichte die Bibliothek unbürokratisch 
Online-Anmeldungen. Um dem Ansturm gerecht zu werden, investierte der Verein 
Metropolcard-Bibliotheken Rhein Neckar e.V. innerhalb von sechs Wochen 25.426 Euro. Vor 
allem wurden von den vorhandenen eMedien, die stark nachgefragt wurden, 2.544 weitere 
Exemplare bzw. Lizenzen erworben. Außerdem konnten 1.582 neue Titel gekauft werden. 
Vom 13. März bis zum 05. Mai 2020 nutzten 2.822 mehr Kunden die Metropolbib und es 
erfolgten 81.839 mehr e-Ausleihen als im gleichen Zeitraum 2019. Auch die Pressreader-
Nutzung ist sehr stark angestiegen. 

Die bereits vorhandenen Datenbanken von Munzinger und Brockhaus wurden verstärkt 
genutzt und beide Anbieter stellten etliche Angebote wie Online-Training Schülerhilfen und 
sonst kostenpflichtige Datenbanken unentgeltlich zur Verfügung. 

Bib@home heißt das neue Angebot der Bibliothek. Es beinhaltet Tipps gegen die 
Langeweile, Infos zum Erkennen von Fake-News, Bastelanleitungen, Rätsel und virtuelle 
Wettbewerbe. Es findet sich auf der Startseite des Online-Katalogs.  

Das Team der Bibliothek hält weiterhin Kontakt zu seinen Nutzerinnen und Nutzern via 
Facebook und Instagram und erhält hier viel Lob, Zuspruch und dankbare Kommentare. 

Derzeit finden außer der Rückgabe und Ausleihe von Medien keine weiteren Aktivitäten in 
der Bibliothek statt. Veranstaltungen und Serviceangebote wie Internetarbeitsplätze, 
Lernplätze, Kaffeeautomat, Kopierer und Scanner, Spielenachmittage bleiben vorerst 
ausgesetzt.  
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Nach der vorsichtigen Öffnung wird laufend überprüft, welche Angebote und Dienstleistungen 
wieder angeboten werden können. 
Da weder Kindernachmittage noch Sommerferienspiele stattfinden können, bietet die 
Bibliothek „Kindernachmittage zum Mitnehmen“ (Geschichten zum Vorlesen, Bastelanleitung 
+ Materialien im Umschlag) und für die Sommerferien die „Bibliotheca Somnia“ (ein virtuelles 
Angebot mit einer Mischung aus Stadt-Rallye, Geo-Caching und Quizfragen) an. 

Trotz der an sich unbefriedigenden und enttäuschenden Situation hat das Team aus der 
Nutzerschaft sehr viel Lob, Ermutigung und Dankbarkeit erfahren dürfen. An den ersten 
beiden Öffnungstagen gaben knapp 1300 Nutzer fast 3500 Medien zurück und liehen über 
3000 neue aus – die Bibliothek wurde vermisst! Dies trägt erheblich zur Zufriedenheit bei und 
dem Wissen, dass die Bibliothek mit ihrem Konzept des „Dritten Ortes“ auf dem richtigen 
Weg ist: 

Als informeller Treffpunkt, als angenehme, konsumfreie Freizeitstätte und einladender Lern- 
und Arbeitsort ist die Stadtbibliothek Weinheim ein Ort der Begegnung und fördert den Dialog 
zwischen den Generationen, Kulturen und Religionen. Sie unterstützt den Prozess der 
Entwicklung von sozialen und toleranten Bürgergesellschaften und leistet somit einen Beitrag 
zur Förderung der gesellschaftlichen, politischen und digitalen Teilhabe. 

 
 

Alternativen: 

Keine 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Jahresrückblick 2018 

2 Jahresrückblick 2019 
  

 
 

Antrag: 

Der Kulturausschuss nimmt die Situation der Stadtbibliothek im Frühjahr 2020 und die 
Jahresberichte 2018 und 2019 zur Kenntnis. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 073/20 

Geschäftszeichen: 

12 

Beteiligte Ämter:   

Personal- und Organisationsamt 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

22.06.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kulturausschuss Ö Vorberatung 08.07.2020 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 22.07.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Die Übernahme der Aufgaben des Vereins Kulturgemeinde Weinheim für das Genre Theater- 
und Kammermusik durch die Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Konzept zur Übernahme der Tätigkeiten der 
Kulturgemeinde Weinheim e.V. durch die Stadt Weinheim zu. 

2. Im Teilhaushalt 4 Produktbereich 26 Produktgruppen 2610 (Theater) und 2620 
(Musikpflege) werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 194.300 € bereitgestellt. 
Davon entfallen 84.000 € auf Personalaufwendungen und 110.300 € auf die 
Programmdurchführung. 

3. Im Haushaltsjahr 2022 werden im Teilhaushalt 4 Produktbereich 26 in den 
Produktgruppen 2610 und 2620 Mittel in Höhe von 322.600 € bereitgestellt. Davon 
entfallen 84.000 € auf Personalaufwendungen. 238.600 € sind für die Durchführung des 
Programms erforderlich. Hiervon werden 128.300 € für die Spielzeit 2021/22 benötigt. Für 
diesen Betrag werden bereits 2021 vertragliche Verpflichtungen eingegangen. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 11 
1 x Amt 12 
1 x Amt 20 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Hintergrund: 

Der Verein deckt seit über 70 Jahren den Bereich anspruchsvoller und gleichzeitig 
bezahlbarer Theater- und Kammermusikveranstaltungen für die Stadt Weinheim ab. Die 
finanzielle Situation der Kulturgemeinde Weinheim e.V. hat sich in den letzten Jahren in 
solcher Weise verschärft, dass der Vorstand den Beschluss fasste, die Stadt Weinheim 
um die Übernahme der gesamten Tätigkeiten des Vereins zu bitten, damit das Theater- 
und Kammermusik-Genre in Weinheim erhalten bleibt. Die Corona-Krise zwingt nun den 
Verein seine Tätigkeiten einzustellen. Aufgrund des Ausfalls von acht vorverkauften 
Veranstaltungen und der unsicheren Lage im Veranstaltungsbereich „Theater und 
Kammermusik“ ist das finanzielle Risiko dem persönlich haftenden Verein nicht 
zuzumuten. Die geplante Spielzeit 2020/21 entfällt und der Verein leitet entsprechende 
Schritte zur Vereinsauflösung zum 30. Juni 2021 ein.  

Erläuterung: 

Das Angebot der Kulturgemeinde wurde in der vergangenen Spielzeit von etwa 9.000 
Besuchern angenommen. Für die Durchführung der Theater- und Kammermusiksaison 
2018/19 wurden Gesamtausgaben in Höhe von 319.827 € getätigt. Eine 
Zusammenstellung der Einzelpositionen zu den Gesamtausgaben der Spielzeit 2018/19 
ist in Anlage 1 beigefügt. 
In den Gesamtausgaben sind Personalkosten in Höhe von 102.942 € nicht enthalten. 

Die Gesamteinnahmen der Spielzeit 2018/19 durch Abo- und Ticketverkauf, 
Sponsoring, Spenden usw. lagen bei  
206.521 €. Eine Zusammenstellung der Einzelpositionen von den Gesamteinnahmen ist 
in Anlage 2 beigefügt. 
In den Gesamteinnahmen sind Zuschüsse der Stadt Weinheim in Höhe von 146.165 € 
nicht enthalten. 

Vielfältige Maßnahmen der Kulturgemeinde Weinheim e.V. haben nicht zu einer 
Trendwende beim Zuschauerzuspruch geführt und damit auch die finanzielle Situation 
des Vereins nicht verbessert. Nach dem pandemiebedingten vorzeitigen Abbruch der 
Spielzeit 2019/20 und den damit einhergehenden Risikofaktoren ist es für den 
ehrenamtlich arbeitenden Verein mit einer persönlich haftenden Vorstandschaft nicht 
mehr zu verantworten, Verträge mit Tourneetheatern einzugehen. In bisherigen 
Vorgesprächen zeigt die Stadtverwaltung Verständnis für den Antrag der 
Kulturgemeinde, die Stadt möge das Genre „Theater und Kammermusik“ künftig in 
eigener Regie organisieren.  
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In den vergangenen Sitzungen gemeinderätlicher Gremien wurde dazu grundsätzlich 
Zustimmung geäußert, ebenso wie der Wunsch nach einem „möglichst fließenden 
Übergang“ des Aufgabenspektrums der Kulturgemeinde zur Stadt, vor allem mit dem 
Ziel, die wirtschaftliche Durchführung des beschriebenen Genres zu verbessern, aber 
auch möglichst wenige der bisherigen Abonnenten und Stammbesucher zu verlieren.  
Das Amt 12 -Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit- und die Kulturgemeinde 
Weinheim haben deshalb die Zusammenarbeit aufgenommen und intensiviert. 
Verschiedene Projekte wie z.B. der Informationsstand beim „Theater am Teich“, die 
Eröffnung der Theaterspielzeit in der Stadthalle und engere Abstimmungen bei der 
Öffentlichkeitsarbeit wurden umgesetzt. 
Zur Erarbeitung einer tragfähigen Struktur innerhalb eines gesamtstädtischen 
Kulturangebots wurden nachfolgend genannte Aktivitäten initiiert: 

 

1. Planungen zur Ansiedlung des Genres bei der Stadtverwaltung Weinheim. 

2. Fahrplan zur Überführung der Tätigkeiten in die städtische Struktur. 

3. Aufhebung der dauerhaften Abordnung des städtischen Personals an die 
Kulturgemeinde Weinheim e.V. 

4. Konzeptionelle Änderung des Angebots unter Beibehaltung des anspruchsvollen 
Niveaus. 

5. Verbesserung der Marketingstruktur. 

6. Herbeiführung eines Imagewandels. 

7. Gegebenenfalls Bildung eines erweiterten Programmbeirats und/oder eines 
Fördervereins unter Einbindung weiterer Personen des öffentlichen Lebens. 

8. Integration der Aufgabe in das gesamtstädtische Kulturkonzept. 

 

Maßnahmen: 

Zu 1: Ansiedlung 

Unter Berücksichtigung des Organigramms der Stadtverwaltung Weinheim ist die 
Zuordnung der bisherigen Aufgaben der Kulturgemeinde Weinheim e.V. zum Amt für 
Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Abteilung Kulturbüro vorgesehen. 

Zu 2: Fahrplan 

Die Kulturgemeinde wickelt ihre Geschäfte, im Gegensatz zur Verwaltung nicht in einem 
Haushalts-, sondern in einem Geschäftsjahr ab. Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Juli bis 
zum 30. Juni des Folgejahres. Bis dahin wickelt die Kulturgemeinde Weinheim e.V. ihre 
bisherigen Aktivitäten ab und löst den Verein bis zum 30. Juni 2021 auf. 

Zu 3: Personal 

Die Abordnung des städtischen Personals (1,64 VZÄ) an die Kulturgemeinde wird zum  
01. Januar 2021 aufgehoben. Das Personal wird in die städtische Organisationsstruktur 
eingegliedert. Bis zum 31. Dezember 2020 wird dieses Personal weiter vom Verein 
bezahlt.  
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In der Zeit vom 01. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 unterstützt das städtische 
Personal die Kulturgemeinde Weinheim e.V. zur Abwicklung der Aufgaben des Vereins 
bis zu dessen Auflösung, längstens aber bis zum 30. Juni 2021. Für die künftige 
Durchführung der von der Kulturgemeinde Weinheim e.V. übernommenen Aufgaben wird 
zunächst nur noch eine Vollzeitstelle vorgesehen und im Stellenplan entsprechend 
abgebildet. 

Zu 4: Konzept 

Die Neuausrichtung umfasst folgende Erstmaßnahmen: 

 Neben den Bereichen Theater-Abo, Kammermusik und Kindertheater soll die Sparte 
„Sonderveranstaltungen“ eingerichtet werden. Diese Sparte erlaubt eine flexible und 
spontane Zusammenarbeit mit z.B. lokalen Gruppierungen und Vereinen oder 
attraktiven Angeboten von Tournee-Theatern während einer laufenden Spielzeit. Über 
diese Sparte konnten Kontakte zum Nationaltheater Mannheim, dem Theaterverein 
Holzwurm, der Musikschule Badische Bergstraße und dem Odenwälder-Shanty-Chor 
aufgebaut werden. Darüber hinaus bietet diese Sparte die Möglichkeit einer 
Schwerpunktsetzung von Veranstaltungen für Senioren und einen Aufbau von 
Schultheater. 

 Am Kindertheater soll vollumfänglich festgehalten werden. In der Vorsaison wurden 
die drei Kindertheaterstücke von circa 1.500 „kleinen Besuchern“ sehr gut 
angenommen und haben kein Defizit eingespielt. 

 In Absprache mit der ehrenamtlichen Abteilungsleitung „Kammermusik“ wird dieser 
Aufgabenbereich in das Sachgebiet „Theater“ überführt. Die Aufgaben zur 
Durchführung eines Konzertwinters mit sieben Kammermusikaufführungen gehen 
damit ausnahmslos im Sachgebiet „Theater“ auf und bilden dort ein „Konzert-Abo“, 
welches dann auch über das vorhandene digitale Ticketportal angeboten und verkauft 
werden kann. Diese Sparte wird von vielen Kammermusikliebhabern gefördert und 
unterstützt. Die Bindung dieser Förderer für die Belange der Kammermusik soll 
vertieft und gepflegt werden.  

 Die momentan vier Abo-Ringe mit je fünf Vorstellungen werden auf zwei Ringe 
reduziert. Damit halbiert sich das Tourneetheaterprogramm für Theater-Mieten von 
bisher 20 auf 10 Vorstellungen pro Spielzeit. 

 Der momentane Abonnentenstamm von ca. 600 Personen soll so umfangreich wie 
möglich von vier- in nunmehr zwei Theater-Mieten mit je fünf Vorstellungen 
zusammengefasst werden. 

 Durch die Zusammenlegung der Mieten erhofft man den Erhalt eines garantierten 
Besucheraufkommens durch Abonnenten, nebst damit zusammenhängenden 
Einnahmen. Dies bedeutet eine größere Zahl von „festgebuchtem“ Publikum und 
damit von vorne herein ein besseres wirtschaftliches Ergebnis pro Vorstellung. 

Zu 5: Marketing 

Durch die Ansiedlung beim „Amt für Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit“ ist eine 
Synergie bei der Vermarktung des Genres zu erwarten. Professionelle Pressearbeit und 
eine Vermarktung von Theaterbesuchen –zum Beispiel als Angebot für Touristen 
während eines „Urlaubs in Weinheim“ durch das Tourismusmarketing sind solche 
Möglichkeiten.  
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Zu 6: Imagewandel 

Einen Imagewandel herbeizuführen, um das Theater in Weinheim attraktiver zu machen, 
ohne das ursprüngliche Genre zu vernachlässigen, wird eine weitere Herausforderung 
darstellen. Diese Anstrengung ist in Anbetracht der Besucher- und Umsatzzahlen 
unumgänglich. Um eine neue Profilierung des Angebots „Theater“ zu erreichen, ist in 
erster Linie eine Änderung der Kommunikation wichtig. Dies wird in einem längerfristigen 
Prozess unter Einsatz verschiedener Ressourcen erfolgen müssen. Über Workshops soll 
mit Kulturanbietern und Kulturveranstaltern über neue Ideen und Ziele für ein 
Theaterangebot in Weinheim gesprochen und diskutiert werden. In diesem 
Zusammenhang sollte auch eine neue Namensgebung in Betracht gezogen werden. Der 
Name „Kulturgemeinde“ ist nicht (mehr) notwendigerweise mit dem Genre in positiver 
Weise verknüpft. Auch als Suchkriterium über das Internet wäre eine Begrifflichkeit im 
Zusammenhang mit dem Wort „Theater“ sinnvoll. 

Zu 7: Programmbeirat 

Vorstandschaft und Gremien innerhalb der Kulturgemeinde haben sich über die 
Jahrzehnte hinweg ein großes fachliches Wissen angeeignet. Es soll versucht werden, 
diese Expertise in einem „Programmbeitrat“ zu binden und gegebenenfalls um weitere 
Personen des öffentlichen Lebens (z.B. Mitglieder des Jugendgemeinde- und/oder des 
Stadtseniorenrats oder Vertreter der Schulen) zu bereichern. Der Programmbeirat würde 
bei der Spielzeitenplanung, Stückefindung und Schwerpunktsetzung eingebunden 
werden. Darüber hinaus wäre die Gründung eines „Theater-Förder-Vereins“ aus diesem 
Beirat heraus denkbar und wünschenswert. 

Zu 8: Kulturkonzept 

Grundsätzlich sollen die kulturellen Tätigkeiten „Theater und Kammermusik“ im noch zu 
entwickelnden kulturellen Gesamtkonzept der Stadt Weinheim eingebunden und fester 
Bestandteil davon werden. 

 
 

Alternativen: 

Der Gemeinderat lehnt die Ansiedlung der Aufgaben bei der Stadt Weinheim ab. 
In diesem Fall wird das über 70 Jahre lang von der Kulturgemeinde geführte kommunale 
Theater- und Kammermusikangebot ersatzlos entfallen.  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Der allgemeine Zuschuss der Stadt an den Verein in Höhe von 190.000 € entfällt.  

Der bisher geleistete verbrauchsabhängige städtische „Mietzuschuss“ in Höhe von ca. 
40.000 € entfällt. 
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Zur Durchführung einer im Konzept genannten Theater- und Kammermusiksaison wird mit 
Aufwendungen in Höhe von 238.600 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

Honorare: 127.000 € 

Miete Stadthalle: 40.000 € 

Tantieme: 12.700 € 

GEMA, Künstlersozialkasse, Übernachtungen,  

Altersversorgungsabgabe Künstler (AvA): 9.300 € 

Risikorücklage für unvorhersehbare Ausfälle von 
Veranstaltungen (mit Sperrvermerk): 20.000 € 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: 13.000 € 

Gebühren Ticketsystem: 9.000 € 

Unterhaltung, Erwerb von Vermögensgegenständen, 
Mieten, Nebenkosten, Fortbildung, Bürobedarf, Zeitschriften, 
Frankieraufwand, Telekommunikation, Dienstfahrten: 7.600 € 

Aufwendungen Programmdurchführung: 238.600 € 

 

Hinzu kommt der Personalaufwand in Höhe von 84.000 € für ein Vollzeitäquivalent. Somit 
betragen die Gesamtaufwendungen 322.600 €. 

 

Von den für die Saison 2021/22 erforderlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 
Mittel in Höhe von ca. 110.300 € für die Durchführung der ersten Hälfte der Spielzeit benötigt.  

Honorare: 50.000 € 

Miete Stadthalle: 15.000 € 

Tantieme: 5.000 € 

GEMA, Künstlersozialkasse, Übernachtungen, 
Altersversorgungsabgabe Künstler (AvA): 4.000 € 

Risikorücklage für unvorhersehbare Ausfälle von 
Veranstaltungen (mit Sperrvermerk): 20.000 € 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: 8.000 € 

Gebühren Ticketsystem: 4.500 € 

Unterhaltung, Erwerb von Vermögensgegenständen, 
Mieten, Nebenkosten, Fortbildung, Bürobedarf, Zeitschriften, 
Frankieraufwand, Telekommunikation, Dienstfahrten: 3.800 € 

 

Aufwendungen Haushaltsjahr 2021 (ohne Personalaufwand) 110.300 € 

Zzgl. Personalaufwand (1 VZÄ) 84.000 € 

Gesamtaufwendungen Haushaltsjahr 2021 194.300 € 
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Sofern das Programm ab 2022 wieder ganzjährig stattfindet, werden jährlich die kompletten 
Gesamtaufwendungen in Höhe von 322.600 € benötigt.  

Die geschätzte Einnahmeerwartung durch Abo- und Ticketverkauf, Sponsoring und Spenden 
liegt bei 121.000 € für eine komplette Spielzeit. Diese Schätzung setzt sich wie folgt 
zusammen: 

Theater: 

Abonnements: 35.000 € 

Freier Verkauf: 60.000 € 

Anzeigen im Spielplanheft: 7.000 € 

Spenden, Provisionen durch externer Ticketverkauf, 
Thekenmiete:  4.000 € 

Kammermusik: 

Abonnements: 6.000 € 

Freier Verkauf:  6.000 € 

Spenden: 3.000 € 

Einnahmeerwartung 121.000 € 

 

Daraus errechnet sich ein jährlicher Zuschussbedarf in Höhe von 201.600 €. 

 

Die geschätzte Einnahmeerwartung im Haushaltsjahr 2021 durch Abo- und Ticketverkauf, 
Sponsoring und Spenden liegt bei 73.000 €. Diese Schätzung setzt sich wie folgt zusammen: 

Theater: 

Abonnements: 35.000 € 

Freier Verkauf: 20.000 € 

Anzeigen im Spielplanheft: 7.000 € 

Spenden, Provisionen durch externer Ticketverkauf, 
Thekenmiete:  1.500 € 

Kammermusik: 

Abonnements: 6.000 € 

Freier Verkauf:  2.000 € 

Spenden: 1.500 € 

Einnahmeerwartung Haushaltsjahr 2021 73.000 € 

 

Mit der Übernahme der Tätigkeiten durch die Stadt entsteht voraussichtlich ein Betrieb 
gewerblicher Art. Zu den finanziellen Auswirkungen können derzeit noch keine Aussagen 
getroffen werden.  
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Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Auflistung der Gesamtausgaben für die Spielzeit 2018/19 

2 Auflistung der Gesamteinnahmen der Spielzeit 2018/19 
  

 
 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Konzept zur Übernahme der Tätigkeiten der 
Kulturgemeinde Weinheim e.V. durch die Stadt Weinheim zu. 

2. Im Teilhaushalt 4 Produktbereich 26 Produktgruppen 2610 (Theater) und 2620 
(Musikpflege) werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 194.300 € bereitgestellt. 
Davon entfallen 84.000 € auf Personalaufwendungen und 110.300 € auf die 
Programmdurchführung. 

3. Im Haushaltsjahr 2022 werden im Teilhaushalt 4 Produktbereich 26 in den 
Produktgruppen 2610 und 2620 Mittel in Höhe von 322.600 € bereitgestellt. Davon 
entfallen 84.000 € auf Personalaufwendungen. 238.600 € sind für die Durchführung des 
Programms erforderlich. Hiervon werden 128.300 € für die Spielzeit 2021/22 benötigt. Für 
diesen Betrag werden bereits 2021 vertragliche Verpflichtungen eingegangen. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



Anlage 1
Auflistung der Gesamtausgaben der Kulturgemeinde Weinheim e.V. für die Spielzeit
2018/19 ohne Personalkosten

Theater:

Honorare:  189.429

Tantieme:    17.785

Miete Stadthalle:    32.697

GEMA, Künstlersozialkasse, Übernachtungen,
Altersversorgungsabgabe Künstler (AvA):

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit:    14.457

Gebühren Ticketsystem:     8.915

Unterhaltung, Aushilfen Theaterbusse, Büromieten,
Nebenkosten, Fortbildung, Bürobedarf, Zeitschriften
Frankieraufwand, Telekommunikation, Dienstfahrten:    16.813

Kammermusik:

Honorare:    23.400

Miete Aula Hans-Freudenberg-Schule:         489

GEMA/KSK:     1.054

Spesen/Verwaltung:     3.476

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit:        409

Aushilfen, Tickets usw. für Veranstaltung:

Gesamtausgaben

Nachrichtlich:
Personalkosten Spielzeit 2018/19:
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Anlage 2
Auflistung der Gesamteinnahmen der Kulturgemeinde Weinheim e.V. für die Spielzeit
2018/19 ohne städtische Zuschüsse

Theater:

Abonnements:   70.887

Freier Verkauf:   95.895

Anzeigen im Spielplanheft:     7.431

Spenden, Provisionen durch externen Ticketverkauf,
Thekenmiete:     2.400

Mitgliedsbeiträge, Theaterbusse:

Kammermusik:

Abonnements:     5.850

Freier Verkauf:     6.097

Zuschuss Stadt:

Gutschriften GEMA, KSK:

Spenden:   10.7

Gesamteinnahmen

Nachrichtlich:
Städtische Zuschüsse für die Spielzeit 2018/19:
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 080/20 

Geschäftszeichen: 

12 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

25.06.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kulturausschuss Ö Vorberatung 08.07.2020 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 22.07.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Entwurf eines Kulturkonzeptes für die Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Kulturausschuss nimmt den vorliegenden Entwurf des Kulturkonzeptes zur Kenntnis und 
empfiehlt dem Gemeinderat folgendes Verfahren: Auf Grundlage dieses Entwurfs soll unter 
Beteiligung lokaler Kulturschaffenden und Fraktionsvertretern sowie der Moderation durch 
das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar eine endgültige Version erstellt werden. 
Diese soll zur Beschlussfassung dem Gemeinderat Endes des Jahres vorgelegt werden. 
Insofern entspricht diese Vorlage im Wesentlichen einer erweiterten Bestandsaufnahme. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 11 
1 x Amt 12 
1 x Amt 20 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Der Stadt Weinheim fehlt bislang ein kulturelles Konzept und kulturelle Leitlinien. Zwar 
wurden mit der Einführung der Kulturförderrichtlinien 2005 immerhin die Kriterien der 
Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen geregelt und seither erfolgreich 
angewendet, aber einen konzeptionellen Überbau zur Entwicklung der Weinheimer Kultur 
wurde noch nicht erstellt. Dies soll mit dieser Vorlage nun auf den Weg gebracht werden.  

Der Kulturausschuss nimmt den vorliegenden Entwurf des Kulturkonzeptes zur Kenntnis und 
empfiehlt dem Gemeinderat folgendes Verfahren: Auf Grundlage dieses Entwurfs soll unter 
Beteiligung lokaler Kulturschaffenden und Fraktionsvertretern sowie der Moderation durch 
das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar eine endgültige Version erstellt werden. 
Diese soll zur Beschlussfassung dem Gemeinderat Endes des Jahres vorgelegt werden. 
Insofern entspricht diese Vorlage im Wesentlichen einer erweiterten Bestandsaufnahme. 

 
 

Alternativen: 

Die kommunale Kulturarbeit wird auf der Grundlage der Kulturförderrichtlinien ohne weitere 
verbindliche Richtlinien fortgeführt. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Entwurf einer Kulturkonzeption für die Stadt Weinheim 

2 Kulturförderrichtlinien 

3 Auflistung der geförderten Vereine nach Kategorie und Art der Förderung 

4 Diverse in Weinheim tätige Veranstalter nach Kategorie 
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Beschlussantrag: 

Der Kulturausschuss nimmt den vorliegenden Entwurf des Kulturkonzeptes zur Kenntnis und 
empfiehlt dem Gemeinderat folgendes Verfahren: Auf Grundlage dieses Entwurfs soll unter 
Beteiligung lokaler Kulturschaffenden und Fraktionsvertretern sowie der Moderation durch 
das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar eine endgültige Version erstellt werden. 
Diese soll zur Beschlussfassung dem Gemeinderat Endes des Jahres vorgelegt werden. 
Insofern entspricht diese Vorlage im Wesentlichen einer erweiterten Bestandsaufnahme. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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